
Verfassung des Gymnasiums Bad Aibling

vom 11. Mai 2006, ge�ndert vom Schulparlament am 26. Januar 2011 

Präambel

1 1 Unser schulisches Zusammenleben ist gepr�gt von Weltoffenheit und gegenseitigem Respekt. 2 Das schlie�t die Wahrnehmung und Wertsch�tzung jedes 

Einzelnen in Bezug auf Religion, Nationalit�t und Kultur mit ein. 3 Verantwortungsgef�hl f�r die Schule als Lebensraum und f�r die Umwelt im Allgemeinen ist 

Teil der Zielsetzung der Erziehung. 4 Das Verh�ltnis aller am Schulleben beteiligten Gruppen wird durch das �bergeordnete Interesse am gemeinsamen Bil-

dungs- und Erziehungsauftrag gepr�gt. 5 Alle Mitglieder unserer Schulgemeinschaft verpflichten sich, am Ziel einer humanen und demokratischen Schule soli-

darisch mitzuarbeiten. 6 Wesentliche Voraussetzung einer demokratisch geregelten gemeinsamen Verantwortung f�r die Schule ist eine Kultur der Transparenz 

von Entscheidungen und gegenseitigen Information. 7 Die Bestimmungen des Bayerischen Gesetzes �ber das Erziehungs- und Unterrichtswesen (BayEUG) und 

der Schulordnung f�r die Gymnasien in Bayern (GSO) stecken daf�r den Rahmen ab. 8 Sie werden durch die vorliegende Schulverfassung sowie bereits beste-

hende schulinterne Vereinbarungen (z. B. Hausordnung) erg�nzt und pr�zisiert. 9 Uns ist bewusst, dass sich das Leitbild einer guten Schule letztlich nicht �ber 

Vorschriften und Verbote durchsetzen l�sst. 10Die Schulverfassung liefert aber einen Beitrag zur Umsetzung dieses Leitbildes und zur Definition und Weiterent-

wicklung des Schulprofils. 

Artikel I

Demokratische Einrichtungen an der Schule

1 1 Schulforum und Schulparlament sind zwei Gremien der demokratischen Einrichtungen an der Schule. 2 Das Schulforum orientiert sich an den Beschl�ssen 

des Schulparlaments. 3 Rechtzeitig vor einer Sitzung des Schulforums wird daher seitens der Schulleitung die geplante Tagesordnung dem Pr�sidium des 

Schulparlamentes bekannt gegeben, damit f�r das Schulparlament ausreichend Gelegenheit zur Beratung und Beschlussfassung besteht. 

2 1 Zur demokratischen Zusammenarbeit wird ein Schulparlament aus dem Schulleiter und seinem Stellvertreter sowie je 11 Vertretern der Sch�ler-, Eltern-

und Lehrerschaft eingerichtet. 2 Von den 35 Sitzen im Parlament werden neun Sitze den Mitgliedern des in der GSO verankerten Schulforums zur Verf�gung 

gestellt (drei f�r Eltern, drei f�r Sch�ler, zwei f�r Lehrer und ein Sitz f�r die Schulleitung). 3 Alle anderen Vertreter werden nach einem in der Wahlordnung des 

Parlaments verankerten Modus hinzu gew�hlt. 4 Die Verzahnung von Schulparlament und Schulforum erfordert es, dass jeweils mindestens ein Vertreter von 

Eltern, Sch�lern, Lehrern und Schulleitung sowohl im Schulparlament als auch im Schulforum Mitglied sein muss. 5 Durch Forumsmitglieder nicht wahrgenom-

mene Parlamentssitze werden durch gew�hlte Nachr�cker besetzt. 6 Aufgabe des Schulparlaments ist es, die Schulverfassung zu �berpr�fen, zu verabschieden 

und weiter zu entwickeln. 7 Zudem werden im Schulparlament wesentliche Punkte des Schullebens er�rtert und – soweit m�glich – entschieden. 

3 1 Die Sch�ler am Gymnasium Bad Aibling werden demokratisch repr�sentiert durch drei gew�hlte Sch�lersprecher, durch die Klassensprecher und ihre jewei-

ligen Stellvertreter, durch die Sprecher der Sch�ler in der Qualifizierungsphase sowie durch die Sch�lervertretung im Schulparlament. 2 Die Sch�lersprecher 

veranstalten zu Beginn eines jeden Schuljahres ein zweieinhalbt�giges Seminar f�r Sch�ler und benennen alle Mitwirkenden, um die Arbeit der Sch�lervertre-

tungen festzulegen. 3 Das Seminar findet au�erhalb der Schule an regul�ren Schultagen statt. 4 Es wird von der Schule unterst�tzt und gef�rdert. 5 Auf Antrag 

gibt der Schulleiter den Mitgliedern der Klassensprecherversammlung oder der Sch�lervertretung einmal im Monat Gelegenheit, auch w�hrend der Unterrichts-

zeit zusammenzukommen. 6 Jeder Sch�ler hat dar�ber hinaus das Recht, an Arbeitskreisen der Sch�lervertretungen teilzunehmen. 7 Je nach Bedarf kann der 

Schulleiter ihn daf�r vom Unterricht freistellen. 8 Die Sch�lervertretungen haben das Recht, ihre Belange in geeigneter Form zu ver�ffentlichen. 

4 1 Die Eltern der Sch�ler des Gymnasiums Bad Aibling werden demokratisch repr�sentiert durch den in BayEUG und GSO beschriebenen Elternbeirat, durch 

die Klassenelternsprecher und durch die Elternvertretung im Schulparlament. 2 Der Elternbeirat ist �ber Grunds�tze der Klassenbildung und Abweichungen von 

der eingef�hrten Stundentafel zu informieren; Folgen der Stundenbudgetierung sind mit der Elternvertretung zu er�rtern. 3 Der Elternbeirat sollte mindestens 

sechsmal im Schuljahr tagen. 4 In der Unter- und Mittelstufe sollte bis sp�testens Ende November ein Klassenelternsprecher gew�hlt werden. 5 Die Elternver-

tretungen haben das Recht, ihre Belange in geeigneter Form zu ver�ffentlichen. 

5 1 Die Lehrer am Gymnasium Bad Aibling werden demokratisch repr�sentiert durch den Personalrat und durch die Lehrervertretung im Schulparlament. 2 Leh-

rerkonferenz, Fachschaften, Disziplinarausschuss, Klassenkonferenzen und Fachleiter-Konferenz bieten den Lehrkr�ften M�glichkeiten, das Schulleben mitzu-

gestalten. 

6 1 Die Veranstaltung von Klassenelternabenden und Klassenversammlungen ist eine Form der demokratischen Teilhabe am Schulleben. 2 Wenigstens einmal 

im Jahr muss ein Klassenelternabend durchgef�hrt werden. 3 Wenn mindestens 30/100 der Eltern oder Lehrer einer Klasse es w�nschen, muss ein zus�tzlicher 

Elternabend einberufen werden. 4 Dieses Recht schlie�t die Pflicht ein, sich an einem solchen Elternabend auch aktiv zu beteiligen. 5 Wenn die Mehrheit der 

Sch�ler einer Klasse es w�nscht, k�nnen Klassenversammlungen zu einem bestimmten Thema einberufen werden. 6 Hierzu k�nnen nach Bedarf auch Eltern 

und Lehrer eingeladen werden. 



Artikel II

Lernen und Lehren

1 1 Lernen und Lehren sind die zentralen Bereiche des schulischen Bildungsprozesses. 2 Alle am Lernprozess beteiligten Personengruppen – Sch�ler, Eltern, 

Lehrer und Schulleitung – pflegen eine Kultur des vertrauensvollen Miteinanders und des kritischen Austausches (Feedback). 3 Zum einen sollen alle Sch�ler 

einen ihren individuellen F�higkeiten entsprechenden und m�glichst guten Schulabschluss erreichen. 4 Zum anderen sind die Entwicklung der Pers�nlichkeit der 

Sch�ler und der Erwerb sozialer Kompetenzen sowie Kritikf�higkeit, Selbstbewusstsein und M�ndigkeit zentrale Ziele des schulischen Lernens. 

2 1 Die Sch�ler sind offen f�r das schulische Angebot und beteiligen sich aktiv am Lernprozess. 2 Grunds�tzliche Voraussetzungen daf�r sind eine sorgf�ltige 

Vor- und Nachbereitung des Unterrichts sowie konstruktive Mitarbeit in Form von Gespr�chsbeteiligung, selbstst�ndigen Beitr�gen bei Gruppenarbeiten und 

Einbringen kreativer Vorschl�ge und Kritik. 3 Mit zunehmendem Alter �bernehmen die Sch�ler mehr Eigenverantwortung innerhalb des Lern- und Unterrichts-

prozesses und tragen somit aktiv zum Erfolg ihrer schulischen Laufbahn bei. 

3 1 Die Erziehungsberechtigten sind ein wichtiger Teil des schulischen Lernprozesses, ihre Mitarbeit ist f�r ein erfolgreiches Schulleben notwendig. 2 Das Schaf-

fen von f�rdernden h�uslichen Rahmenbedingungen ist grundlegend. 3 Die Erziehungsberechtigten begleiten ihre Kinder, indem sie ihre Erziehungspflichten ak-

tiv und verantwortungsvoll wahrnehmen und sie, wo immer m�glich, zu Eigeninitiative und -verantwortung anregen. 4 Sie suchen regelm��ig Kontakt mit den 

Lehrern, insbesondere mit dem Klassenlehrer, nicht nur bei akuten Problemen. 5 Eltern und Lehrer verstehen sich als Partner und pflegen einen von gegensei-

tiger Wertsch�tzung getragenen Umgang miteinander. 6 Dar�ber hinaus beteiligen sich die Eltern im Rahmen ihrer M�glichkeiten aktiv am Schulleben. 

4 1 Die Arbeit der Lehrer ber�cksichtigt neben den fachlichen und p�dagogischen auch die menschlichen Aspekte des Lehrens und Lernens. 2 Der Inhalt der 

einzelnen F�cher wird – soweit m�glich und sinnvoll – methodisch abwechslungsreich und praxisbezogen vermittelt; die Lehrer fordern eine aktive Beteiligung 

der Sch�ler am Lernprozess. 3 F�cher�bergreifende Lernprozesse werden gef�rdert. 4 Die Bewertung von Leistungen wird f�r Sch�ler und Eltern transparent 

durchgef�hrt. 5 Die Fachschaften sowie die Fachlehrer einer Jahrgangsstufe sprechen sich beispielsweise hinsichtlich der Anforderungen oder innovativer Unter-

richtsma�nahmen ab. 6 Die Lehrer einer Klasse arbeiten als Team und im kontinuierlichen Austausch mit den Eltern. 7 Der Klassenlehrer ist zentrale Vermitt-

lungsstelle zwischen Sch�lern, Eltern und Lehrerkollegen. 

5 1 Die Schulleitung sorgt im Rahmen der gesetzlichen Bestimmungen und der GSO f�r einen geordneten Schulbetrieb und sie vertritt die Schule nach au�en. 2

Gemeinsam mit den Lehrkr�ften, dem nicht-p�dagogischen Personal und im kontinuierlichen Dialog mit der Eltern- und Sch�lerschaft tr�gt sie die Verantwor-

tung f�r den Bildungs- und Erziehungsauftrag der Schule. 3 Im Rahmen dieser Aufgaben ist die Schulleitung weisungsberechtigt gegen�ber Lehrkr�ften, Ver-

waltungs- und Hauspersonal, hat aber auch entsprechende Pflichten bez�glich einer annehmbaren Arbeitssituation und einer vertrauensvollen Zusammenarbeit 

aller Besch�ftigten. 4 Diese Zusammenarbeit muss getragen sein von grunds�tzlicher Loyalit�t, die aber auch konstruktive Kritik und die Darstellung unter-

schiedlicher Positionen einschlie�t. 5 Die Schulleitung vertritt zugleich die Interessen des nicht-p�dagogischen Personals in Schulforum und Schulparlament. 6

Die Schulleitung unterst�tzt Schulverfassung und Schulparlament als wesentliche Elemente des Schulprofils. 

Artikel III

Förderung der Schulgemeinschaft

1 1 Vielf�ltige Zusatzangebote f�rdern die individuellen F�higkeiten und Interessen der Sch�ler und bereichern das Schulleben. 

2 1 Tutoren aus Mittel- und Oberstufe �bernehmen Verantwortung f�r die Schulneulinge und erleichtern ihnen den Einstieg. 2 Dar�ber hinaus gestalten sie das 

Schulleben mit. 

3 1 Methodentraining („Lernen lernen“) und Vermittlung sozialer Kompetenzen sind fester Bestandteil des Unterrichts ab der 5. Jahrgangsstufe. 

4 1 Die Schule bietet in Zusammenarbeit mit dem F�rderverein "Freunde des Gymnasiums Bad Aibling e. V." eine Ganztagsbetreuung an, mit Elementen wie 

gemeinsames Mittagessen, Hausaufgabenbetreuung, Arbeitsgemeinschaften und Freizeitangeboten. 2 Diese Betreuung wird unter Beteiligung von Sch�lern, 

Lehrern, Eltern und externen Fachkr�ften durchgef�hrt. 

5 1 Mitgliedern der Schulgemeinschaft steht bei Schwierigkeiten im schulischen und sozialen Bereich ein Beratungsnetz zur Verf�gung. 2 In das Netz eingebun-

den sind Schulleiter, Stufenbetreuer, Klassenleitung und die Fachlehrkr�fte. 3 Ratsuchenden wird grunds�tzlich Vertraulichkeit zugesichert. 4 Gespr�chsinhalte 

und Befunde der Beratungslehrkraft und des Schulpsychologen werden streng vertraulich behandelt und nur auf Wunsch der Betroffenen weitergegeben. 5 Um 

Konflikte zu l�sen, gibt es ein Streitschlichterprogramm. 6 Daf�r wird den Sch�lern j�hrlich w�hrend der regul�ren Unterrichtszeit die M�glichkeit zur Ausbil-

dung gegeben. 7 Die Verbindungslehrer werden von den Sch�lern gew�hlt. 8 Eigene Beauftragte stehen f�r die Suchtpr�vention und Integration Behinderter 

und chronisch Kranker zur Verf�gung. 



Artikel IV 

Öffnung der Schule nach außen

1 1 Unsere Schule will eine offene Schule sein. 2 Sie bietet in allen Bereichen des Schullebens gezielt Raum auch für außerunterrichtliche Veranstaltungen. 3

Darüber hinaus fördert sie eine enge Zusammenarbeit mit Einrichtungen der Kommunen und des Landkreises und lädt regelmäßig Experten in die Schule ein 

2 1 Eine enge Zusammenarbeit mit den Schulen des Schulzentrums sowie den umliegenden Grundschulen ist selbstverständlicher Bestandteil der Öffnung un-

serer Schule nach außen. 2 Um unsere Weltoffenheit zu fördern, suchen wir den Austausch mit internationalen Partnerschulen und Organisationen. 3 Neu auf-

genommene Schüler ab der 6. Jahrgangsstufe sowie Gastschüler erfahren eine Betreuung durch Lehrer und Schüler. 4 Zur Förderung der Integration in die 

Schulgemeinschaft soll jedem neuen Schüler ein Partnerschüler, möglichst aus der selben Klasse, zur Verfügung stehen. 

3 1 Die Schule bietet ein berufsorientierendes Praktikum als verpflichtende Schulveranstaltung. 2 Die Praktikumsplätze werden von den Schülern selbst organi-

siert. 3 Eine Zusammenarbeit mit dem beruflichen Umfeld mit dem Ziel der rechtzeitigen Berufsorientierung unserer Schüler wird angestrebt. 

Die Schulverfassung tritt erstmals am 11. Mai 2006 in Kraft.

OStD Kurt Lausmann (Schulleitung) 

StD Georg Meltl (Lehrervertretung) 

Dr. Marianne Weber-Keller ( Elternvertretung) 

Julia Goltsche (Schülervertretung) 

Im gesamten Text der Schulverfassung des Gymnasiums Bad Aibling wird der Einfachheit halber und ohne Missachtung von Ansehen und Würde Einzelner für 

beide Geschlechter nur die männliche grammatikalische Form verwendet. 


